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Kündigungsschutz

Basisqualifikation


Die Kündigungsschutzklage

· Klage des Arbeitnehmers vor dem Arbeitsgericht auf Feststellung, daß die Kündigung des Arbeitgebers unwirksam ist (§4 KSchG 20).

Klagefrist

3 Wochen nach Erhalt der Kündigung.

Das Klageverfahren

1. AN reicht Klage ein

2. Arbeitsgericht bestimmt "Gütetermin"
Zweck:
Schnelle Einigung über Klagerücknahme, Rücknahme der Kündigung oder Aufhebung mit/ohne Abfindung. (Nur 1 Arbeitsrichter).
Höhe der Abfindung bei Aufhebungsvertrag: ( 0,5 Bruttomonatsvergütung pro Beschäftigungsjahr.

3. Wenn der Gütetermin scheitert, folgt (( nach 3 Monaten) ein 2.Termin.
( Kammertermin: (3 Arbeitsrichter: 1 Berufsrichter und 2 Laienrichter)

4. Urteil

5. Berufung zum Landesarbeitsgericht

6. Revision zum Bundesarbeitsgericht

Kosten

Beim Arbeitsgericht gibt es keinen Anspruch auf Erstattung der eigenen Anwaltskosten.

Ab hier Anwaltszwang
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